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Ich antwortete, dass von schweizerischer Seite keine militärischen M assnahmen, insbesondere 
auch nicht während der Tage der «Wiedervereinigung», getroffen wurden. Immerhin hätte sich die 
Frage gestellt, ob die schweizerischen Grenzorgane militärisch geschützt werden sollen. Man habe 
aber auf solche militärische Massnahmen verzichtet in der Meinung, dass es richtig sei, sich vor
gängig mit den in Betracht kommenden Garanten der schweizerischen Neutralität zu verständigen.

Köcher nahm von dieser Antwort Kenntnis, bemerkte jedoch, dass in Berlin Widerspruch zu 
erwarten sei, wenn die Frage der Errichtung von Befestigungen aufgeworfen würde.
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L \Association de la Presse suisse1 au Conseil fédéral2

C opie3
L t Lausanne und Bern, 6. April 1938

Der Zentralvorstand des Vereins der Schweizer Presse hat am 26. März 1938, 
auf Grund eingehender Besprechung der seit dem 11. März 1938 eingetretenen 
pressepolitischen Lage, folgende Beschlüsse gefasst:

I. In Übereinstimmung mit den Präsidenten des Schweiz. Zeitungsverleger
vereins und der konsultativen Pressekommission wird die Eingabe für einen 
neuen Presseartikel der Bundesverfassung frühestens Ende April 1938 dem 
Bundesrat eingereicht.

II. Der Zentralvorstand des Vereins der Schweizer Presse bekundet neuer
dings seinen festen Willen, der schweizerischen Presse die Freiheit zu wahren, 
die durch die Bundesverfassung gewährleistet ist und die allein es der schweize
rischen Presse ermöglicht, die ihr im Dienste des Schweizervolkes obliegenden 
Aufgaben zu lösen.

Diese Aufgabe erblickt der Zentralvorstand namentlich in der wahrheitsge- 
mässen Berichterstattung und sachlichen Stellungnahme über die politischen 
Ereignisse des In- und Auslandes im Rahmen der lebenswichtigen nationalen 
schweizerischen Interessen.

III. Im Einzelnen beschliesst der Zentralvorstand:
1. Die durch den Bundesratsbeschluss vom 15. Mai 1934 eingesetzte Konsul

tative Pressekommission erhält neuerdings die volle Unterstützung des Zentral
vorstandes in ihrem Bestreben, die internationale Stellung und die auswärtigen 
Beziehungen des Landes vor einem Missbrauche der Pressefreiheit zu schützen.

2. Die durch den Vorstand des Schweiz. Zeitungsverlegervereins durch 
Beschluss vom 11. März 1938 in die Wege geleiteten Bemühungen um den

1. La lettre est signée: Der Präsident: Jean Rubattel; Der Geschäftsführer: W. Bickel.
2. La lettre est adressée au Président de la Confédération à l ’intention du Conseil fédéral.
3. Il s ’agit d ’une copie au sens de Abschrift sur laquelle a été rajouté: Zur Kenntnisnahme an 
die Justizabteilung und an die Bundesanwaltschaft. Bern, den 8. April 1938. Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement, sig. Baumann.
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Abschluss eines internationalen Abkommens der Presseorganisationen zur 
Bekämpfung falscher Nachrichten werden grundsätzlich und praktisch unter
stützt.

3. Dem Zentralvorstand des Schweiz. Zeitungsverlegervereins wird vorge
schlagen, gemeinsam mit dem Verein der Schweizer Presse eine «gemischte 
pressepolitische Kommission» einzusetzen und ihr folgende Aufgaben zuzu
weisen:

a. die schweizerische Presse vor unkontrollierbaren ausländischen Beein
flussungen zu schützen;

b. in kameradschaftlich-kollegialer Weise darauf hinzu wirken, dass die aus
wärtige Politik der schweizerischen Presse den Grundsätzen entspricht, die 
Bundesrat und Bundesversammlung in ihrer Kundgebung vom 21. März 1938 
festgelegt und umschrieben haben;

c. der Verbreitung unwahrer landespolitisch schädlicher Nachrichten in 
jedem einzelnen Falle mit aller Energie und rücksichtsloser Bestimmtheit entge
genzutreten.

Wir möchten Sie bitten von diesen Beschlüssen gefl.Kenntnis zu nehmen 
[...]■
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Le Chef du Département de Justice et Police, J. Baumann, 
au Chef du Département politique, G. Motta

L Bern, 6. April 1938

Wir beehren uns, Ihnen im Folgenden unsere Auffassung bekanntzugeben 
zu dem Aide-mémoire der amerikanischen Gesandschaft1, das die Abteilung 
für Auswärtiges mit Schreiben Nr. B 41.21.Am. 1 -  OE vom 26. M ärz2 der 
Polizeiabteilung übermittelt hat und das eine Einladung zu einer Konferenz 
über die Flüchtlinge aus Deutsch-Österreich und Deutschland enthält.

Die internationale Konferenz zur Besprechung einer Konvention über die 
Flüchtlinge aus Deutschland, die vom 7. bis zum 10. Februar dieses Jahres in 
Genf stattgefunden h a t3, gab Gelegenheit, die Einstellung der dort vertretenen 
Staaten zum Problem der Flüchtlinge und der Staatenlosen im allgemeinen 
kennen zu lernen. Alle dort vertretenen europäischen Staaten: Schweden, Nor
wegen, Dänemark, Holland, England, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spa
nien, Portugal, Polen, die Tschechoslowakei und die Schweiz gaben im Laufe 
der Konferenz in irgend einer Form bekannt, dass sie für neue Flüchtlinge nicht

1. Non reproduit.
2. Cf. N ° 247.
3. Sur cette conférence, cf. le rapport du 21 mars 1938 du délégué suisse, H. Rothm und, dans 
E 2001 (D) 4 /41 .
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